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Befristete Verwaltungsvereinfachung zur Überschreitung der Höchstgruppen-stärke in Ü3-Gruppen um ein bis zwei Kinder mit Fluchterfahrung  Schreiben des Kultusministeriums vom 02.12.2016  Betriebserlaubnis nach § 45 SGB VIII Überschreitung der Höchstgruppenstärke um ein bis zwei Kinder mit Fluchter-fahrung in Ü3-Gruppen (§ 1 Abs. 2 KiTaG)
Befristete Verwaltungsvereinfachung zur Überschreitung der Höchstgruppenstärke in Ü3-Gruppen um 1 bis 2 Kinder mit Fluchterfahrung Schreiben des Kultusministeriums vom 02.12.2016Betriebserlaubnis nach § 45 SGB VIIIÜberschreitung der Höchstgruppenstärke um 1 bis 2 Kinder mit Fluchterfahrung in Ü3-Gruppen (§ 1 Abs. 2 KiTaG)
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Angaben zum Träger der Einrichtung
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Erklärung:
Wir zeigen hiermit an, dass künftig - im Zeitraum vom 02.12.2016 bis 31.08.2017 - ein bis zwei Kinder zusätzlich zur Höchstgruppenstärke aufgenommen werden.
 
Die flexible Übergangslösung kann für jedes Flüchtlingskind, das sich ab dem 01.12.2016 in der vorläufigen Unterbringung oder in der Anschlussunterbringung in den Stadt - und Landkreisen befindet, abgegeben werden. Die Erklärung gilt für die Dauer eines Kindergartenjahres.
Erklärung:Wir zeigen hiermit an, dass künftig - im Zeitraum vom 02.12.2016 bis 31.08.2017 - ein bis zwei Kinder zusätzlich zur Höchstgruppenstärke aufgenommen werden. Die flexible Übergangslösung kann für jedes Flüchtlingskind, das sich ab dem 01.12.2016 in der vorläufigen Unterbringung oder in der Anschlussunterbringung in den Stadt - und Landkreisen befindet, abgegeben werden. Die Erklärung gilt für die Dauer eines Kindergartenjahres.
Wir versichern, dass ab dem ersten Kind über der Höchstgruppenstärke eine weitere geeignete Kraft in der jeweiligen Gruppe eingesetzt wird.
 
Von der geeigneten Kraft verlangen wir die Vorlage eines erweiterten Führungszeug-nisses nach dem Bundeszentralregistergesetz und prüfen dieses.
 
Wir versichern, dass innerhalb der Gemeinde kein geeigneter Platz für das Kind/die Kinder ohne Überschreitung der Höchstgruppenstärke zur Verfügung steht.
Wir versichern, dass ab dem ersten Kind über der Höchstgruppenstärke eine weitere geeignete Kraft in der jeweiligen Gruppe eingesetzt wird. Von der geeigneten Kraft verlangen wir die Vorlage eines erweiterten Führungszeugnisses nach dem Bundeszentralregistergesetz und prüfen dieses. Wir versichern, dass innerhalb der Gemeinde kein geeigneter Platz für das Kind/die Kinder ohne Überschreitung der Höchstgruppenstärke zur Verfügung steht.
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